
 
 
 
 
 

Geflügelpest: Stallpflicht für Hausgeflügel in 
bestimmten Regionen gilt ab 08.11.2024 
 

Gültig in „Gebieten mit stark erhöhtem Geflügelpestrisiko“ 

In Regionen, die gemäß Geflügelpest-Verordnung als „Gebiete mit stark erhöhtem 
Geflügelpestrisiko“ ausgewiesen sind, muss Geflügel bis auf weiteres in geschlossenen oder 
zumindest überdachten Stallungen gehalten werden. Diese Stallpflicht gilt für alle Betriebe 
und Hobbyhaltungen, die 50 und mehr Tiere halten. Geflügelbetriebe unter 50 Tieren 
sind von der Stallpflicht ausgenommen, sofern Enten und Gänse getrennt von anderem 
Geflügel gehalten werden und sichergestellt wird, dass Geflügel vor dem Kontakt mit 
Wildvögeln geschützt ist (Netze, Dächer) und die Fütterung und Tränkung der Tiere nur 
im Stall oder unter einem Unterstand erfolgt. 

Aufgrund der aktuellen Situation wird das gesamte Bundesgebiet zum „Gebiet mit 
erhöhtem Geflügelpestrisiko“ erklärt. Ausgewiesene Regionen werden zu Gebieten mit 
stark erhöhtem Risiko. 

Kundgemacht über die Amtlichen Veterinärnachrichten (AVN)  

Die Verordnung tritt mit 08.11.2024 in Kraft. 

Maßnahmen in Gebieten mit erhöhtem Risiko: 

 Es muss eine Trennung der Enten und Gänse von anderem Geflügel sichergestellt sein. 
 Das Geflügel ist bestmöglich vor dem Kontakt mit Wildvögeln zu schützen (Netze, Dächer) 

oder die Fütterung und Tränkung der Tiere erfolgt im Stall oder unter einem Unterstand. 
 Eine Tränkung der Tiere darf nicht mit Wasser aus Sammelbecken für 

Oberflächenwasser, zu dem Wildvögel Zugang haben, erfolgen. 
 Die Reinigung und Desinfektion der Beförderungsmittel, Ladeplätze und Gerätschaften 

hat mit besonderer Sorgfalt zu erfolgen. 
 Bei einem Abfall der Futter- und/oder Wasseraufnahme, bei Abfall der Legeleistung sowie 

bei erhöhten Mortalitätsraten ist verpflichtend die zuständige Behörde zu informieren. 
 Veranstaltungen mit Geflügel sowie in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln 

(Tierausstellungen, Tierschauen, Tiermärkte etc.) können von der lokal zuständigen 
Bezirksverwaltungsbehörde genehmigt werden, sofern bestimmte Auflagen eingehalten 
werden. 

Maßnahmen in Gebieten mit stark erhöhtem Risiko 

Zusätzlich zu den oben genannten Maßnahmen, sind in „Gebieten mit stark erhöhtem Risiko“ 
folgende weitere Maßnahmen einzuhalten: 

 Geflügel und andere in Gefangenschaft gehaltene Vögel sind dauerhaft in Stallungen oder 
jedenfalls in geschlossenen Haltungsvorrichtungen zu halten, die zumindest oben 
abgedeckt sind. Der Kontakt zu Wildvögeln und deren Kot ist bestmöglich zu vermeiden. 

 Auch kleinen Betrieben und Hobbyhaltungen wird zum Schutz der Tiere vor einer 
Ansteckung dringend empfohlen, diese dauerhaft in geschlossenen 
Haltungsvorrichtungen zu halten. Sollte dies aus baulichen Gründen nicht möglich sein, 
so sind in Betrieben unter 50 Tieren zumindest die Maßnahmen der „Gebiete mit erhöhtem 
Risiko“ einzuhalten. 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=bf9376f9-41ae-422a-9b0c-f7c72ddfe5c0&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Avn&Titel=&Avnnummer=&GZ=&VonDatum=15.09.2004&BisDatum=07.11.2024&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVeroeffentlichungenVevo=False&SucheNachSonstige=False&FassungVom=08.11.2024&Norm=&ImRisSeitVonDatum=15.09.2004&ImRisSeitBisDatum=07.11.2024&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=AVN_20241107_AVN_2024_11a_1

